
  

 

Gewerbeaufsicht 
in Niedersachsen 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Hildesheim 

 

Behörde für Arbeits-, Umwelt-  
und Verbraucherschutz 
 
 

 

 
 
 
... 
Postanschrift 

Goslarsche Straße 3 
31134 Hildesheim 

 Sprechzeiten 

Mo - Do: 08:00 – 16:00 
Fr: 08:00 – 14:30 
und nach Vereinbarung 
 

 Telefon 05121/163-0 
Fax 05121/163-999 
E-Mail Poststelle@gaa-hi.niedersachsen.de 
Internet www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 
De-Mail hildesheim@gewerbeaufsicht-

niedersachsen.de-mail.de 
 

 
 
 
 
 

Bankverbindung 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
Norddeutsche Landesbank 
BLZ 250 500 00  Konto 106 025 224 
IBAN-Nr.: DE40250500000106025224 
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H 

 

Hinweise zur Beantragung von Erzeugernummern und 
Entsorgernummern in Niedersachsen 
 
 

 In der Übersichtsleiste am rechten Rand des Portals werden alle Informationen   
angezeigt, die über das Portal abgefragt werden können. In Niedersachsen wird die 
„Gewerbeanmeldung und Registereintrag“ sowie die 
„Umsatzsteueridentifikationsnummer“ nicht abgefragt. Die Anzeige können Sie 
ignorieren. 

 

 
 
 

 Auf der Seite „Angaben zur (ersten) Betriebsstätte“ werden allgemeine Informationen 
zur Antragsart abgefragt. Die eigentlichen Betriebsstätten/Bauvorhaben werden später 
erfasst. 

 

 Wenn Sie eine Erzeugernummer für ein Bauvorhaben beantragen wollen, beachten Sie 
bitte auf der Seite „Angaben zur Betriebsstätte“ die behördlichen Hinweise. 

Im Namensfeld muss der Name des Abfallerzeugers angegeben werden. In den 
folgenden Adressfeldern muss die Adresse des Bauvorhabens angegeben werden. 

 

 Wenn Sie eine Entsorgernummer beantragen, fügen Sie bitte auf der Seite 
„Betriebsstätte“ oder „Versicherung“ eine gültige Anlagengenehmigung (BImSchG 
Genehmigung/Baugenehmigung) mit einer Auflistung der zugelassenen 
Abfallschlüssel bei. 
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 Der Antrag kann nach der Einreichung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt als Vorlage 
abgespeichert werden. Klicken Sie hierzu auf den Button „Unterbrechen“ oder „Als 
Vorlage speichern“. 
Ihre bis zu diesem Zeitpunkt eingetragenen Angaben bleiben erhalten. So müssen Sie 
bei mehrfacher Antragsstellung ihre Daten nicht erneut erfassen.  

 
Während des Antrags: 

 
 

Letzte Seite des Antrags: 

 
 
 
 

 Nach dem Einreichen des Antrags werden Sie aufgefordert, sich den Antrag als PDF 
abzuspeichern. Sobald die Nummer vergeben wurde, erhalten Sie eine E-Mail-
Benachrichtigung. Auf der letzten Seite ihres abgespeicherten Antrags können Sie dann 
über den angegeben Link ihre Nummer abrufen. 

 
Antrag abspeichern: 

 
 
Link im Dokument aufrufen: 
 

 


